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Im Blickpunkt 7

Entschädigung/Sozialausgleich

Die Rezession macht auch vor Armeeangehörigen nicht halt. Beson-
ders hart kann sie just jene treffen, welche mehr als ihre Pflicht tun
und «weitermachen». Solche Ungerechtigkeiten sollen ausgeräumt
werden. Konkret geht es darum zu verhindern, dass Leute während
ihrer militärischen Weiterbildungszeit finanziell schlechter dastehen
als Bezöger von Arbeitslosengeld.

EMD. «Wer Militärdienst leistet,
hat Anspruch auf Entschädigung
für den Erwerbsausfall.» So stand
es im alten Bundesgesetz über die
Militärorganisation (MO) - so steht
es auch in Artikel 30 des neuen
Militärgesetzes (MG).
Geregelt ist die Angelegenheit im
Bundesgesetz über die Erwerbs-

ersatzordnung für Dienstleistende
in Armee und Zivilschutz (EOG).
Es wird zurzeit seiner 6. Revision

unterzogen, wobei die Federfüh-

rung beim Bundesamt für Sozial-

Versicherung (BSV) liegt.
Wer seine Verfassungsaufgabe er-
füllt, sollte nicht schlechter gestellt
sein als andere. Erst recht gilt dies
für diejenigen, welche sich noch
zusätzlich engagieren. Heute ist
Militärdienst - trotz Erwerbsersatz

- für viele (vorab jüngere) Leute
eine finanzielle Belastung, denn:

- Arbeitslose Armeeangehörige
erhalten während des Militär-
dienstes weniger Geld als beim
«Stempeln» im Zivilleben.

- Wer weitermacht, investiert-
nicht nur Zeit, sondern nimmt
auch finanzielle Nachteile in
Kauf, wenn ihm der Arbeitge-
ber während der Beförderungs-
dienste nur die Entschädigung
gemäss EOG weitergibt, jedoch
keinen Lohn zahlt.

- Hausmann-Familien können
finanzielle Schwierigkeiten be-
kommen, sobald die erwerbs-
tätige Frau unbezahlten Urlaub
nehmen muss, um während
der Militärdienstzeit ihres
Mannes die Kinderbetreuung
zu übernehmen.

EMD für höhere Tagespauschale

Das EMD hat verschiedene Anträ-

ge zur EOG-Revision eingebracht:

- eine generelle Anhebung der
EO-Ansätze und deren Anpas-
sung an die Teuerung:

-einen Beitrag während Beförde-

rungsdiensten, wobei der Anhe-
bung der Tagespauschale ge-

genüber einem fixen Betrag der
Vorzug gegeben wird:

- eine Entschädigung für Haus-
männer bei Erwerbsausfall der
Partnerin bzw. Rückerstattung
der Unkosten für eine Familien-
hilfe während der militärdienstli-
chen Abwesenheit des Haus-

manns.
Das EMD und die zuständigen
Stellen im Departement des
Innern bemühen sich um eine
schnelle, für die Betroffenen
gerechte Lösung. Das BSV ist
grundsätzlich gewillt, das EOG

noch in der laufenden Legislatur
(bis 1995) zu revidieren. Es

machte jedoch klar, dass die
Revision der AHV und IV vor-
dringlich sei.

Adress- und
Gradänderungen

•
Verbandsmitglieder
an die Sekfionspräsidenten oder
an die im Sektionsnachrichtenteil
erwähnte Meldestelle

•
Freie Abonnenten
an Buch- und Offsetdruckerei
Müller AG, 6442 Gersau
Telefon 041 84 1 1 06
Fax 041 84 1 1 07
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